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RS OGH 1993/12/23 15Os150/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.12.1993

Norm

B-VG Art89 Abs2

B-VG Art140

StGB §302

Rechtssatz

Die in § 302 StGB verwendeten Gesetzesbegri5e "Amtsgeschäfte", "in Vollziehung der Gesetze" und "Schädigung an

Rechten" sind durchaus nicht unbestimmt; sie sind vielmehr einer verfassungskonformen Auslegung zugänglich,

womit sie nicht zum Gegenstand eines Gesetzesprüfungsverfahrens gemacht werden können.
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